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Der Vorsitzende Herr Austrup begrüßt die Mitglieder des Bezirksausschusses Kirchspiel, die 
Zuhörerinnen und Zuhörer, Herrn Hahn von der Tageszeitung „Die Glocke“ sowie die 
Mitarbeiterin und Mitarbeiter der Verwaltung. 
 
Er teilt mit, dass der geplante Vortrag vom Leiter der Feuerwehr Oelde Herrn Haske zum 
Thema „Löschwasserversorgung im Außenbereich“ auf die nächste Sitzung verschoben 
werden müsse. 
 
Herr Daniel Bökamp und Herr Siegfried Uthmann können an der Sitzung nicht teilnehmen. 
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Ausschuss beschlussfähig ist und eröffnet die Sitzung. 
 
 

 

Öffentliche Sitzung 
 

 
 
 

1. 
 

 

Wahl einer stellvertretenden Vorsitzenden / eines stellvertretenden 
Vorsitzenden für den Bezirksausschuss Kirchspiel  
B 2023/011/5417  
 

 

Der Vorsitzende führt aus: 
 
Durch das Ausscheiden von Herrn Leo Lütke-Dörhoff aus dem Rat der Stadt Oelde und als 
stellvertretender Vorsitzender dieses Ausschusses ist heute ein neuer Stellvertreter von 
diesem Gremium zu wählen. Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
schreibt vor, dass der Vorsitzende und auch der Stellvertretende Vorsitzende ein Ratsmitglied 
sein muss. 

Aus Vorgesprächen hat sich folgender Wahlvorschlag ergeben: 

Stellvertretender Vorsitzender des Bezirksausschusses Kirchspiel: 

Sven Lilge 

 

Auf Nachfrage von Herrn Austrup werden keine weiteren Wahlvorschläge gemacht. 

Zu den Formalien: 

Die Gemeindeordnung sieht zwingend eine geheime Wahl vor. Wenn über einen einheitlichen 
Wahlvorschlag abgestimmt wird, wie Sie es heute für den Bezirksausschuss Kirchspiel tun, ist 
dieser Vorschlag einstimmig anzunehmen. Ungültige Stimmen und Enthaltungen sind 
unbeachtlich für die Einstimmigkeit. Einzelabstimmungen sind nicht möglich. Vorsitzender 
und Stellvertreter sind in einem Wahlgang zu wählen. 

Der Stimmzettel enthält folgende Wahlmöglichkeiten: 

 „JA“ – damit unterstützen Sie den einheitlichen Wahlvorschlag 

 „NEIN“ – damit stimmen Sie gegen den einheitlichen Wahlvorschlag (selbst bei nur 
einer Gegenstimme wäre dieser damit abgelehnt. 

 „Enthaltung“ 
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Als Stimmzähler werden Herr Bernhard Poppenberg (FWG) und Herr Andreas Nienaber 
(CDU) bestimmt. Dann ruft der Vorsitzende die stimmberechtigten Ausschussmitglieder in 
alphabetischer Reihenfolge zur Stimmabgabe auf. Die Stimmzähler ermitteln nach 
Durchführung der geheimen Wahl das Wahlergebnis. Der Vorsitzende gibt folgendes 
Wahlergebnis bekannt: 
 
9 Stimmen wurden abgegeben; davon sind 9 Stimmen gültig 
mit JA stimmten 9 Ausschussmitglieder (keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen). 
 
Herr Lilge bestätigt auf Nachfrage des Vorsitzenden, dass er die Wahl zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Bezirksausschusses Kirchspiel annimmt. 
 
 
Beschluss 
 

Der Bezirksausschuss Kirchspiel wählt Herrn Sven Lilge einstimmig zum stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden. 
 
 

 
 

2. 
 

 

Einwohnerfragestunde  
  
 

 

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt. 
 

 
Beschluss 
 

Der Bezirksausschuss Kirchspiel nimmt Kenntnis. 
 
 

 
 

3. 
 

 

Sachstandsbericht zur verkehrsrechtlichen und baulichen Situation Haus-
Geist-Weg  
M 2023/661/5438  
 

 
Herr Berheide informiert die Ausschussmitglieder über den Sachstand und den erarbeiteten 
Lösungsansatz (sh. Folien Nr. 5 bis 11 der Sitzungspräsentation; Anlage zur Niederschrift). 
 
Von der Ennigerloher Straße aus führt der Haus-Geist-Weg über die Bahnanlagen und verteilt 
sich anschließend über zwei Rampen in Richtung Westen und Osten. Der nordöstliche Ast 
dieser Rampe ist so stark beschädigt, dass eine Vollsperrung für den Kraftverkehr nach 
erster Vor-Ort-Prüfung eines unabhängigen Gutachters unumgänglich war. 
 
Im aktuellen Zustand kann die der Stadt obliegende Verkehrssicherungspflicht nicht mehr 
gewährleistet werden, da die Standsicherheit der Rampe unter Verkehrsbelastung, mittler-
weile auch selbst unter Eigengewicht nicht mehr gegeben ist. 
 
Der Weg war schon zuvor mittels Schild für den allgemeinen motorisierten Verkehr gesperrt, 
wurde aber offensichtlich dennoch durch diverse Nutzerinnen und Nutzer befahren. Gerade 
für den landwirtschaftlichen Verkehr hat der Weg eine große Bedeutung. 
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Am 09.03.2023 wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt.  
 
Auf Grundlage der daraus resultierenden Erkenntnisse wurden Lösungsansätze mit dem 
Sachverständigen Herrn Dieker erörtert – eine zeitnah umsetzbare und kostengünstige 
Lösung konnte gefunden werden. Der vorhandene Damm soll über eine geänderte Gradiente 
bis zu 2 m abgetragen und die Böschungen dadurch flacher gestaltet werden. Eine erste 
Planung dazu ist erfolgt. Sollte der Gutachter dieser zustimmen, werden umgehend 
Angebote eingeholt und die Umsetzung zeitnah beauftragt. Die Untersuchungsergebnisse 
werden in der 16. Kalenderwoche erwartet. 
 
Herr Berheide beantwortet im Anschluss noch Fragen zur Ausführung der Maßnahme. Herr 
Austrup bedankt sich bei Herrn Berheide und Herrn Reen für die sehr schnelle und 
konstruktive Lösung der Problematik. 
 
 
Beschluss 
 
Der Bezirksausschuss Kirchspiel nimmt den Sachstandsbericht zur verkehrsrechtlichen und 
baulichen Situation am Haus-Geist-Weg zur Kenntnis. 
 

 
 
 

4. 
 

 

Unterhaltung der Wirtschaftswege  
M 2023/661/5439  
 

 
Herr Berheide informiert die Ausschussmitglieder über investiven Maßnahmen an 
Wirtschaftswegen 2022 und die Splittzug-Maßnahmen 2022 im Bereich Straßenunterhaltung 
(sh. Folien Nr. 14 bis 18 der Sitzungspräsentation; Anlage zur Niederschrift). 
 
Wie unter Tagesordnungspunkt 3 vorgetragen, ist die Sanierung des Dammkörpers Haus-
Geist-Weg unumgänglich. Es wird daher vorgeschlagen, die für in 2023 zur Verfügung 
stehende Summe in Höhe von 200.000 EUR für investive Maßnahmen vollständig für die 
Sanierungsmaßnahme „Haus-Geist-Weg“ zu verwenden. Dagegen werden keine Einwände 
erhoben. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Milkowski teilt Herr Berheide mit, dass die Maßnahmen durch die 
Splittzüge nicht investiv sind und aus der Haushaltsstelle „Straßenunterhaltung“ bezahlt 
werden. 
 

 
Beschluss 
 
Der Bezirksausschuss Kirchspiel nimmt die Ausführungen zur erfolgten Unterhaltung der 
Wirtschaftswege im Jahr 2022 und zu den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 
2023 zur Kenntnis.  
 
Der Verwendung der in 2023 für investive Maßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel in 
Höhe von 200.000 Euro für die Sanierungsmaßnahme „Dammkörper Haus-Geist-Weg“ 
stimmen die Ausschussmitglieder einstimmig zu.  
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5. 
 

 

Verfahrensabläufe und Sachstände zu Windkraftanlagen, Flächen-
Photovoltaik und Regionalplan  
M 2023/610/5437  
 

 
Herr Meer, Leitung Fachdienst Planung, Stadtentwicklung informiert die Ausschussmitglieder 
wie folgt: 
 
Raumordnung: Planungsebenen, Planungsräume - Stufen der räumlichen Planung 

Raumplanung findet in Deutschland auf verschiedenen Planungsebenen statt und zwar 

entsprechend dem rechtlich verankerten Gegenstromprinzip auf drei föderalen Ebenen Bund, 

Land, Kommune (verschiedene Aufgaben- und Kompetenzverteilungen). 

 

BUNDESEBENE  

Auf Bundesebene gibt es das Raumordnungsgesetz (ROG), das Baugesetzbuch (BauGB) und 
die Baunutzungsverordnung (BauNVO)  

 damit werden raumordnungspolitische Orientierungsrahmen für ganz Deutschland und die 
Grundsätze der Raumordnung festgelegt 

Das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes regelt die Aufgaben, Leitvorstellungen, 
Grundsätze und Bindungswirkungen der Raumordnung.  

Darüber hinaus gelten allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne und Regelungen für 
die Raumordnung in den Ländern und im Bund.  

Leitvorstellung: nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen 
Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt.   

 

LANDESEBENE 

unterhalb der Bundesebene, ist Ebene der Landesplanung 

Jedes Bundesland verfügt über ein eigenes Landesentwicklungsprogramm (LEPro) oder einen 

Landesentwicklungsplan (LEP). 

In Nordrhein-Westfalen dient der Landesentwicklungsplan (LEP NRW) dazu, das 

Landesgebiet Nordrhein-Westfalens als zusammenfassenden, überörtlichen und 

fachübergreifenden Raumordnungsplan zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern.  

Der LEP legt die Ziele und Grundsätze für die räumliche Entwicklung des gesamten 

Bundeslandes fest und dient als verbindliche Vorlage für die Regionalplanung. In ihm wird 

die angestrebte Entwicklung Nordrhein-Westfalens festgehalten. 

Wie alle Raumordnungspläne wird der Landesentwicklungsplan in unregelmäßigen 

Abständen geändert oder neu aufgestellt. 

Der aktuell geltende Landesentwicklungsplan NRW ergibt sich aus der LEP-Fassung von 2017 

und der am 6. August 2019 in Kraft getretenen Änderung des LEP NRW. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16129&menu=1&sg=0&keyword=Landesentwicklungsplan
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17882&ver=8&val=17882&sg=0&menu=1&vd_back=N
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REGIONALEBENE 

In regionalen Raumordnungsplänen (Regionalplänen) werden Grundsätze und Ziele der 

landesweiten Raumordnungspläne für Teilräume des jeweiligen Landesgebiets konkretisiert. 

Der Regionalplan Münsterland legt die räumlichen und strukturellen Entwicklungen in der 

Region als raumplanerisches Gesamtkonzept fest. 

Aufgabe der Regionalplanung:   

 die unterschiedlichen Flächenansprüche an den Raum zu koordinieren und 

zusammenzubringen 

Der geltende Regionalplan Münsterland wurde am 16. Dezember 2013 vom Regionalrat 

Münster aufgestellt und am 27. Juni 2014 von der Landesplanungsbehörde Nordrhein-

Westfalen bekannt gemacht.  

Mittlerweile sind mehrere Regionalplanänderungen wirksam geworden. 

Der Regionalrat Münster hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 mit dem 

Aufstellungsbeschluss das formelle Verfahren zur Änderung des Regionalplans Münsterland 

eingeleitet, um diesen an die Änderungen des Landesentwicklungsplans NRW (LEP NRW), 

den neu aufgestellten Bundesraumordnungsplan für den Hochwasserschutz und weitere 

gesetzliche Novellierungen anzupassen. 

Vom 06. März 2023 bis einschließlich zum 30. September 2023 können Planunterlagen mit 

der Möglichkeit zur Stellungnahme eingesehen werden. 

Hierzu wird konkret in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Planung, 

Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung am 20.04.2023 informiert. 

 

KOMMUNALE EBENE 

Das zentrale Instrument des kommunalen Städtebaurechts ist die  Bauleitplanung. 

Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan (Darstellung der 

Art der Bodennutzung für das ganze Gemeindegebiet) und der Bebauungsplan als 

verbindlicher Bauleitplan (rechtsverbindliche Festsetzungen) 

Sie sind den Zielen der  Raumordnung   anzupassen und sollen eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die die sozialen und wirtschaftlichen und 

umweltschützenden Anforderungen in Einklang bringt. 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden.  

Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

sind die Entwicklungsmöglichkeiten durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen. 

 

Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) 

Zulassung von Windenergieanlagen im Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz.  

Für Windenergieanlagen über 50 Meter Gesamthöhe immer erforderlich.  

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=Bauleitplanung#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/r?tag=Raumordnung#alphabar
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Dadurch wird sichergestellt, dass  

1. durch das geplante Vorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstige 

Gefahren hervorgerufen werden können  

2. dem Vorhaben keine anderen öffentlich-rechtlichen Belange entgegenstehen 

Bei Genehmigung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen:  

Immissionsschutz  

Vorschriften des Natur- und Artenschutzrechts, des Bauordnungs- sowie des 

Bauplanungsrechts im Fokus.  

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren hat Konzentrationswirkung d. h., 

dass die sonstigen, für den Betrieb der Anlagen erforderlichen Genehmigungen im Rahmen 

des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens mitgeprüft und beschieden werden.  

 

Zum Ausbau der Windenergie hat der Gesetzgeber zahlreiche Änderungen verabschiedet. 

Regelung der Mindestabstände: § 249 Abs. 3 BauGB (Neu gefasst durch Art 2 Gesetz zur 

Vereinheitlichung des Energiesparrechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze v. 

8.8.2020  max. Mindestabstand 1000 m).  

Windenergieflächenbedarfsgesetz = zur Zielerreichung gibt das WindBG den Ländern 

verbindliche Flächenziele (Flächenbeitragswerte) vor 

Mit dem „Wind-an-Land-Gesetz“ soll der Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich 

schneller vorangebracht werden. Hier werden den Ländern Flächenziele für den Ausbau der 

Windenergie vorgegeben. Bis Ende 2032 müssen die Länder zwei Prozent der Bundesfläche 

für die Windenergie ausweisen. Bis 2027 sollen 1,4 Prozent der Flächen für Windenergie 

bereitstehen, hat der Bundestag im Gesetz festgelegt. 

 

Genehmigung Freiflächenphotovoltaikanlagen 

Der Bundestag am 01.12.2022 das „Gesetz zur sofortigen Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht“ verabschiedet.  

Hiermit wurde vor allem das BauGB punktuell geändert; Reihe von Gesetzesnovellen, die 

dieses Jahr zur Beschleunigung der Energiewende erlassen wurden.  

Die jüngste Änderung beinhalten nunmehr, dass bestimmte Freiflächen-PV-Anlagen erstmalig 

im Außenbereich „privilegiert“ sind. Die Privilegierung führt dazu, dass diese Anlagen im 

Regelfall bauplanungsrechtlich zulässig sind, ohne dass es dafür noch eines Bebauungsplans 

bedarf.  

Das Baugesetzbuch wird um eine Regelung zu Freiflächen-PV-Anlagen entlang von 

Autobahnen und Schienen erweitert. Bisher waren PV-Anlagen im Außenbereich nur an und 

auf Dach- und Außenwandflächen bauplanungsrechtlich privilegiert.  

Nunmehr fallen auch Freiflächenanlagen auf einer Fläche längs von Autobahnen und mit 

zwei Hauptgleisen ausgebauten Schienenwegen in einer Entfernung zu diesen von bis zu 

200 Metern unter die Privilegierung.  
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Die Gesetzesänderung wird damit begründet, dass diese Flächen ohnehin durch optische und 

akustische Belastungen vorgeprägt seien. Die Änderungen sind zum größten Teil 

am 01.01.2023 in Kraft getreten. 

 

Herr Austrup ergänzt, dass der Stadt Oelde allein durch Flächen entlang der Autobahn A2 
und längs der Bahnlinie damit ca. 280 Hektar Fläche zur Errichtung von Freiflächen 
Photovoltaik Anlagen zur Verfügung stehen würden. 

 

 
Beschluss 
 
Der Bezirksausschuss Kirchspiel nimmt die Verfahrensabläufe und Sachstände zu den 
Themen Windkraftanlagen, Flächen-Photovoltaik und Regionalplan zur Kenntnis.  
 

 
 
 

6. 
 

 

Verwendung der Verfügungsmittel  
  
 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass dem Bezirksausschuss Kirchspiel in 2023 noch 749,85 Euro zur 
Verfügung stehen würden. Von den insgesamt 1.073,00 Euro wurden bereits 323,15 Euro 
verausgabt für die Unterstützung der Löschzüge Keitlinghausen-Sünninghausen, Lette und 
Ahmenhorst anlässlich derer Löschzugversammlungen. 
 
Dagegen werden rückwirkend keine Einwände erhoben. Über die weitere Verwendung der 
restlichen Verfügungsmittel soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Herr 
Poppenberg schlägt vor, den Sportverein Lette zu unterstützen. 
 

 
Beschluss 
 

Der Bezirksausschuss Kirchspiel beschließt einstimmig, über die Verwendung der 
Verfügungsmittel zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden. 
 
 

 
 

7. 
 

 

Verschiedenes  
  
 

 
 

7.1. 
 

 

Mitteilungen der Verwaltung  
  
 

 
Herr Berheide informiert über den Bau des neuen Pumpwerks Lette und die Verlegung der 
Druckrohrleitung bis zum Klärwerk in Oelde. Die Baumaßnahme werde nicht ganz ohne 
Einschränkungen für den Straßenverkehr durchführbar sein und so müsse sicher an manchen 
Tagen die Oststraße komplett gesperrt werden müssen. Herr Berheide sagte eine jeweils 
zeitnahe Information der Anlieger zu. 
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Auf Anfrage von Herr Milkowski teilt Herr Berheide mit, dass die Gesamtmaßnahme Ende 
2024 abgeschlossen sein soll. Herr Poppenberg möchte wissen, ob sich Anlieger im 
Außenbereich direkt an die Abwasserleitung anschießen können. Herr Berheide bestätigt 
dies, weist aber darauf hin, dass dann ein eigenes Pumpwerk mit entsprechend hoher 
Leistung auf dem Grundstück selbst auf eigene Kosten gebaut werden müsse. 
 
Herr Berheide erläutert auf Nachfrage von Herrn Bökamp, dass im Verlauf der 
Druckrohrleitung kein Oberflächengefälle bestehe und durchgehend gegen das Gefälle 
gearbeitet werde. Aufgrund dessen müsse das Wasser stets gepumpt werden. 
 
 
Beschluss 
 

Der Bezirksausschuss Kirchspiel nimmt Kenntnis. 
 
 

 
 

7.2. 
 

 

Anfragen an die Verwaltung  
  
 

 
Herr Brinkmann erkundigt sich nach dem Sachstand bzw. der Nachfrage nach Anschlüssen 
von Außenbereichsgrundstücken an die öffentliche Frischwasserversorgung. Herr Reen teilt 
mit, dass während der Informationsveranstaltung der Wasserversorgung Beckum am 
20. Oktober 2023 eine sehr große Nachfrage bekundet worden sei. Aktuell laufe die 
Machbarkeitsprüfung, so Herr Reen. Die Wasserversorgung sei ein privates Unternehmen, 
gleichwohl greife die Verwaltung unterstützend in den Prozess ein. So würden nun Abfragen 
erfolgen, um logische Polygone bilden zu können. Die entsprechenden Listen erhalte im 
Anschluss die Wasserversorgung Beckum, um das Verfahren zuständigkeitshalber zu führen. 
 
Herr Menninghaus weist darauf hin, dass auch überlegt worden sei, parallel zu den 
Frischwasserleitungen Schmutzwasserleitungen zu verlegen. Diese Option könne mitgeprüft 
werden, so Herr Reen.  
 
Herr Brinkmann erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand zum Glasfaserausbau. Dazu 
führt Herr Reen aus, dass die Dimension der Ausbaumaßnahme für alle Beteiligten, 
insbesondere auch für die Deutsche Glasfaser ganz neu und in der Größe nicht kalkulierbar 
gewesen sei. So sei der Ausbau zeitweise ins Stocken geraten aufgrund von kleineren 
rechtlichen Problemen und zuweilen auch Verständigungsschwierigkeiten. Die Ausbaustaus 
konnten zwischenzeitlich gelockert werden, wenngleich sich aktuell an vielen Stellen im 
Stadtgebiet Baustellen befinden und auch Verlegungsmängel bestehen würden. Herr Reen 
schildert kurz eine besondere Schwierigkeit im Bereich der Kreuzung in Keitlinghausen zur 
Verlegung der Glasfaserkabel in Richtung Sünninghausen und in Richtung Stromberg. Diese 
technischen Hürden seien gelöst worden, so dass der Ausbau nun wieder schneller 
vorangehe. 
 
Ein externes Planungsbüro werde alle Schäden erfassen und die ordnungsgemäße 
Beseitigung durchsetzen. Zum größten Teil seien die Mängel behoben, ca. 40 % müssten 
noch beseitigt werden. Man befinde sich jedoch innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung 
und ferner habe der Fachdienst für Tief- und Straßenbau weitere darüberhinausgehende 
Jahre der Gewährleistung aushandeln können. Bis Ende 2023 soll der Ausbau komplett 
fertiggestellt sein. 
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Herr Nienaber weist noch auf erhebliche Straßenmängel im Wirtschaftsweg „Vellerner Weg“ 
hin, der während der Sperrung der Ennigerloher Straße (Brückenverbreiterung) als 
Schleichweg genutzt worden sei. Herr Berheide teilt mit, dass Straßen.NRW die 
Mängelbeseitigung vornehmen müsse. Er werde entsprechend Kontakt aufnehmen. 
 
In diesem Zusammenhang weist Herr Brinkmann auf ähnliche Straßenschäden im 
Sudbergweg hin, der nun aufgrund der Teilsperrung der Von-Büren-Allee stark befahren 
würde. Auch hier sagte Herr Berheide eine Überprüfung durch die Verwaltung zu. 
 
Ergänzend fügt Herr Menninghaus hinzu, dass die Böschung entlang des neu geteerten 
Bergelerwegs noch nicht fest sei. Herr Berheide führt aus, dass zum einen die Maßnahme 
noch nicht fertiggestellt sei, zum anderen das Bankettenmaterial aber auch immer etwas 
feucht sein müsse. 
 
Herr Austrup bittet die Verwaltung darum, geeignete Standorte zur Aufstellung des mobilen 
Geschwindigkeitsüberwachungsgerätes zu ermitteln, an dessen Anschaffung sich der 
Bezirksausschuss aus Verfügungsmitteln finanziell beteiligt hatte. 
 

 
Beschluss 
 

Der Bezirksausschuss Kirchspiel nimmt Kenntnis. 
 

 
 
 
gez. Norbert Austrup gez. Andrea Westenhorst 
Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
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